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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §116 Abs1;

BAO §184;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 92/13/0208

Rechtssatz

Ausführungen zur Schätzung eines Weinhandelsbetriebes unter Verwertung der in einem gerichtlichen Strafverfahren

wegen schweren Betruges durch den Vertrieb verfälschten Weines getroffenen Feststellungen.

Schlagworte

Wirtschaftsgebäude, Bauweise offene
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